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RzF - 107 - zu § 44 Abs. 2 FlurbG

RzF - 107 - zu § 44 Abs. 2 FlurbG

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 23.08.2006 - 10 C 4.05 = BVerwGE 126, 303-316= RdL 2007, 14-17=
NVwZ-RR 2007, 85-88= Buchholz 424.01 § 44 FlurbG Nr. 82 (Lieferung 2007)

Leitsatze

1 § 44 Abs. 2 Halbsatz 1 FlurbG enthalt eine auf die Gestaltung der Landabfindung bezogene
. Ausformung des rechtsstaatlichen Abwagungsgebots.

Die planerische Abwagung nach § 44 Abs. 2 Halbsatz 1 FlurbG ist mit dem Gebot

2 . wertgleicher Abfindung des § 44 Abs. 1 Satz 1 FlurbG in spezifischer Weise verknUpft; eine
wertgleiche Abfindung ist sowohl wesentlichstes Ziel der Abwagung als auch bindende
Abwagungsvorgabe, deren Beachtung zugleich eine zweckmaBige Gestaltung der
Abfindung gewahrleistet. Diese spezifische Verknlipfung lasst fur eine gesonderte
gerichtliche Abwagungskontrolle neben der Gleichwertigkeitsprifung keinen Raum, soweit
es um die Berlcksichtigung gleichwertigkeitsbestimmender Faktoren in der Abwagung
geht.

Eine die Gleichwertigkeitsprifung erganzende Abwagungskontrolle hat aber hinsichtlich

3 . der Frage zu erfolgen, ob die Abfindungsgestaltung "qualifizierte" Planwlnsche in Gestalt
konkretisierter und verfestigter Entwicklungsperspektiven, die sich dem Teilnehmer erst
durch die Flurbereinigung eréffnen und deshalb fur die Wertgleichheit der Abfindung
unerheblich sind, abwagungsfehlerfrei bericksichtigt hat. Der Planwunsch, durch
Zuweisung geeigneter Flachen die Mdglichkeit zur Realisierung einer Aussiedlungsabsicht
zu erhalten, ist nur dann in diesem Sinne "qualifiziert", wenn der Standort flr das neue
Gehoft gentigend bestimmt und die Finanzierung gesichert ist.

Ein Teilnehmer, der lediglich einen "einfachen" Planwunsch zur Gestaltung seiner

4 . Abfindung angemeldet hat (hier: Zuteilung einer orts- und betriebsnahen Flache in der
Lage des durch eine klassifizierte StraBe erschlossenen Altbesitzes), kann im
Abfindungsstreit Uber die Prifung, ob er wertgleich abgefunden worden ist, hinaus keine
auch den Abwagungsvorgang erfassende Abwagungskontrolle verlangen, wie sie
Planbetroffenen im Bau- und Fachplanungsrecht mit dem Anspruch auf gerechte
Abwagung zusteht.

Anmerkung

Die Grunde sind auszugsweise abgedruckt unter RzF - 102 - zu § 44 Abs. 1 FlurbG.

Ausgabe: 16.10.2025 Seite 1 von 1



	RzF - 107 - zu § 44 Abs. 2 FlurbG
	Leitsätze
	Anmerkung


